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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Mit Schreiben vom 4. November 2002 konsultierte der Rat das Europäische Parlament gemäß 
Artikel 308 des EG-Vertrags über den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des 
Rates zur Entschädigung für Opfer von Straftaten (KOM(2002)562 – C5-0517/2002 – 
2002/0247(CNS))

In der Sitzung vom 7. November 2002 gab der Präsident des Europäischen Parlaments 
bekannt, dass er diesen Vorschlag an den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, 
Justiz und innere Angelegenheiten als federführenden Ausschuss und an den Ausschuss für 
Recht und Binnenmarkt als mitberatenden Ausschuss überwiesen hat (C5-0517/2002).

Der Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten 
benannte in seiner Sitzung vom 10. Dezember 2002 Roberta Angelilli als Berichterstatterin.

Er prüfte den Vorschlag der Kommission und den Berichtsentwurf in seinen Sitzungen vom 
21. Januar, 9. Juli und 30. September 2003.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen 
Entschließung einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: die Abgeordneten Jorge Salvador Hernández Mollar, 
Vorsitzender; Johanna L.A. Boogerd-Quaak und Giacomo Santini, stellvertretende 
Vorsitzende; Roberta Angelilli, Berichterstatterin; Marco Cappato (in Vertretung von Mario 
Borghezio), Carmen Cerdeira Morterero, Özan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, 
Giuseppe Di Lello Finuoli, Francesco Fiori (in Vertretung von Marcello Dell'Utri gemäß 
Artikel 153 Absatz 2 der Geschäftsordnung), Marie-Thérèse Hermange (in Vertretung von 
Mary Elizabeth Banotti), Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Ole Krarup, Alain Krivine (in 
Vertretung von Ilka Schröder), Jean Lambert (in Vertretung von Alima Boumediene-Thiery), 
Baroness Ludford, Lucio Manisco (in Vertretung von Fodé Sylla), Manuel Medina Ortega (in 
Vertretung von Sérgio Sousa Pinto), Hartmut Nassauer, Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja 
Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in Vertretung von Thierry Cornillet), 
Hubert Pirker, Martine Roure, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio 
Turco, Christian Ulrik von Boetticher und Christos Zacharakis (in Vertretung von Bernd 
Posselt).

Der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt hat am 20. Februar 2003 beschlossen, keine 
Stellungnahme abzugeben.

Der Bericht wurde am 7. Oktober 2003 eingereicht.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Rates zur Entschädigung für 
Opfer von Straftaten
(KOM(2002) 562 – C5-0517/2002 – 2002/0247(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2002) 562)1,

– gestützt auf Artikel 308 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 
(C5-0517/2002),

– nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses2,

– nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz 
und innere Angelegenheiten (A5-0330/2003),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. verlangt die Eröffnung des Konzertierungsverfahrens gemäß der Gemeinsamen Erklärung 
vom 4. März 1975, falls der Rat beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text 
abzuweichen;

5. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

1 ABl. C 45 E vom 25.2.2003, S. 69–89.
2 ABl. C 95 E vom 23.4.2003, S. 40–44.
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Änderungsantrag 1
Erwägung 1

(1) Die Europäische Union hat sich zum 
Ziel gesetzt, einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts, in dem der freie 
Personenverkehr gewährleistet ist, zu 
erhalten und weiterzuentwickeln. 
Maßnahmen zum Schutz der Opfer von 
Straftaten müssen Teil der 
Verwirklichung dieses Ziels sein. 

(1) Die Europäische Union hat sich zum 
Ziel gesetzt, einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts, in dem der freie 
Personenverkehr gewährleistet ist, zu 
erhalten und weiterzuentwickeln. Die 
schrittweise Schaffung dieses Raums 
erfordert die Annahme von legislativen 
Mindestmaßnahmen, die ein System der 
Entschädigung für Opfer von Straftaten 
enthalten, durch die Mitgliedstaaten.

Begründung

Bedarf keiner Begründung.

Änderungsantrag 2
Erwägung 2

(2) Der 1998 vom Rat angenommene 
Wiener Aktionsplan des Rates und der 
Kommission forderte die Behandlung der 
Frage der Opferbetreuung im Wege einer 
vergleichenden Untersuchung von 
Opferentschädigungsregelungen und eine 
Bewertung der Durchführbarkeit von 
Maßnahmen auf der Ebene der 
Europäischen Union. 

(2) Der am 3. Dezember 1998 vom Rat 
„Justiz und Inneres“ angenommene 
Aktionsplan des Rates und der 
Kommission zur bestmöglichen 
Anwendung der Bestimmungen des 
Amsterdamer Vertrags über den Aufbau 
eines Raums der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts1 forderte insbesondere 
unter Nummer 19 und Nummer 51 
Buchstabe c die Behandlung der Frage der 
Opferhilfe und -unterstützung im Wege 
einer vergleichenden Untersuchung von 
Opferentschädigungsregelungen und eine 
Bewertung der Durchführbarkeit von 
Maßnahmen auf der Ebene der 
Europäischen Union.
_____________________________

1 ABl. C 19 vom 23.1.1999, S. 1.

Begründung

Der so genannte, allgemein als „Wiener Aktionsplan“ bekannte Plan muss genauer 
bezeichnet werden, zumindest, wenn er zum ersten Mal im Rechtstext auftaucht.

Außerdem sollten die konkreten Nummern besagten Aktionsplans erwähnt werden, die eine 
wichtige Begründung für den Inhalt der legislativen Initiative darstellen.
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Änderungsantrag 3
Erwägung 3

(3) Im Jahre 1999 legte die Kommission 
eine Mitteilung über „Opfer von Straftaten 
in der Europäischen Union – Überlegungen 
zu Grundsätzen und Maßnahmen“ vor.

(3) Am 14. Juli 1999 legte die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- 
und Sozialausschuss eine Mitteilung 
„Opfer von Straftaten in der Europäischen 
Union – Überlegungen zu Grundsätzen und 
Maßnahmen“ vor. Das Europäische 
Parlament hat am 15. Juni 20001 eine 
Entschließung zur Mitteilung der 
Kommission gebilligt.
_________________________
1 ABl. C 67 vom 1.3.2001, S. 304.

Begründung

Die Änderung bedarf insofern keiner weiteren Begründung, als hierdurch die Umstände 
wiedergegeben werden, die in der Entwicklung der Richtlinie von Bedeutung waren.

Änderungsantrag 4
Erwägung 4

(4) Im Zusammenhang mit der Mitteilung 
der Kommission rief der Europäische Rat 
in Tampere am 15. und 16. Oktober 1999 
dazu auf, Mindeststandards für den Schutz 
der Opfer von Verbrechen – insbesondere 
hinsichtlich deren Zugang zum Recht und 
ihrer Schadensersatzansprüche, 
einschließlich der Prozesskosten – 
auszuarbeiten. Darüber hinaus wurde 
gefordert, einzelstaatliche Programme zur 
Finanzierung von staatlichen und nicht 
staatlichen Maßnahmen zur Unterstützung 
und zum Schutz von Opfern zu konzipieren.

(4) In den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rats in Tampere am 15. und 
16. Oktober 1999 ist insbesondere in Ziffer 
32 festgelegt, dass Mindeststandards für den 
Schutz der Opfer von Verbrechen – 
insbesondere hinsichtlich deren Zugang zum 
Recht und ihrer Schadensersatzansprüche, 
einschließlich der Prozesskosten – 
auszuarbeiten sind. Darüber hinaus wurde 
gefordert, einzelstaatliche Programme zur 
Finanzierung sowohl staatlicher als auch 
nichtstaatlicher Maßnahmen zur 
Unterstützung und zum Schutz von Opfern 
zu konzipieren.

Begründung

Die Ziffer der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, die das konkrete politische 
Mandat für gesetzgeberische Maßnahmen auf europäischer Ebene zum Schutze der Opfer von 
Straftaten enthält, sollte konkret genannt werden.
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Änderungsantrag 5
Erwägung 5

(5) Am 15. März 2001 nahm der Rat den 
Rahmenbeschluss 2001/220/JI über die 
Stellung des Opfers im Strafverfahren an. 
Dieser Beschluss, der sich auf Titel VI des 
EU-Vertrags stützt, ermöglicht Opfern 
von Straftaten, in strafrechtlichen 
Verfahren eine Entschädigung vom Täter 
zu fordern. Nur in diesen Bestimmungen 
wurde eine Entschädigung für Opfer von 
Straftaten behandelt.

(5) Am 15. März 2001 nahm der Rat den 
Rahmenbeschluss 2001/220/JI über die 
Stellung des Opfers im Strafverfahren an. 
Nach Artikel 9 dieses Rahmenbeschlusses 
sind die Mitgliedstaaten aufgefordert zu 
gewährleisten, dass Opfer einer Straftat 
ein Recht darauf haben, im Rahmen des 
Strafverfahrens eine Entscheidung über 
die Entschädigung durch den Täter zu 
erwirken. Auf der Ebene der 
Europäischen Union wurde nur in dieser 
Bestimmung eine Entschädigung für Opfer 
von Straftaten behandelt.

Begründung

Der Text wurde präzisiert, und Überflüssiges wurde gestrichen.

Änderungsantrag 6
Erwägung 6

(6) Am 28. September 2001 nahm die 
Kommission ein Grünbuch über die 
„Entschädigung für Opfer von Straftaten“ 
an. Dieses Grünbuch leitete eine 
Konsultation über die möglichen Ziele 
einer Gemeinschaftsinitiative zur 
Verwirklichung der Schlussfolgerungen 
von Tampere im Hinblick auf die 
Entschädigung von Opfern von Straftaten 
ein. 

(6) Am 28. September 2001 nahm die 
Kommission ein Grünbuch über die 
„Entschädigung für Opfer von Straftaten“ 
an. Dieses Grünbuch leitete eine 
Konsultation über die möglichen Ziele 
einer Gemeinschaftsinitiative zur 
Verwirklichung der Schlussfolgerungen 
von Tampere, insbesondere unter Ziffer 
32, im Hinblick auf die Entschädigung von 
Opfern von Straftaten ein. 

Begründung

Die Ziffer der Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates, die den konkreten 
politischen Auftrag zur Rechtsetzung auf gemeinschaftlicher Ebene zur Verteidigung der 
Rechte von Opfern der Kriminalität enthält, ist genau anzugeben.

Änderungsantrag 7
Erwägung 7

(7) In den Reaktionen auf das Grünbuch, 
einschließlich der Entschließung des 
Europäischen Parlaments und der 
Stellungnahme des Wirtschafts- und 

(7) In den Reaktionen auf das Grünbuch, 
einschließlich der Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 24. 
September 2002 und der Stellungnahme 
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Sozialausschusses, wurde dazu aufgerufen, 
eine Mindestnorm für die Entschädigung 
von Opfern von Straftaten in der EU zu 
schaffen und den Zugang zu einer 
derartigen Entschädigung in Situationen 
mit grenzüberschreitenden Bezügen zu 
verbessern. 

des Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
wurde dazu aufgerufen, eine Mindestnorm 
für die Entschädigung von Opfern von 
Straftaten in der EU zu schaffen und den 
Zugang zu einer derartigen Entschädigung 
in Situationen mit grenzüberschreitenden 
Bezügen zu verbessern. 

Begründung

Es muss der genaue Zeitpunkt der Annahme der Entschließung genannt werden, um sie 
zeitlich einordnen zu können.

Änderungsantrag 8
Erwägung 8

(8) Diese Richtlinie zielt darauf ab, eine 
Mindestnorm für die Entschädigung der 
Opfer von Straftaten in der EU 
einzuführen und den Zugang zu einer 
solchen Entschädigung in Situationen mit 
grenzüberschreitenden Bezügen zu 
erleichtern. Die Verfolgung dieser Ziele 
entspricht dem Ersuchen des Europäischen 
Rates von Tampere und steht im Einklang 
mit den Ausführungen des Grünbuchs und 
den Reaktionen auf das Grünbuch. 

(8) Diese Richtlinie zielt darauf ab, sowohl 
Mindestnormen einzuführen, durch die 
auf der Ebene der Europäischen Union 
sichergestellt wird, dass jeder 
Mitgliedstaat Opfer von Straftaten, die in 
seinem Hoheitsgebiet begangen wurden, 
entschädigt, als auch den Zugang zu einer 
solchen Entschädigung in Situationen mit 
grenzüberschreitenden Bezügen zu 
erleichtern, d. h. wenn die Straftat in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem 
Aufenthaltsland des Opfers begangen 
wurde. Die Verfolgung dieser Ziele 
entspricht den Angaben des Europäischen 
Rates von Tampere und steht im Einklang 
mit den Ausführungen des Grünbuchs und 
den Reaktionen auf das Grünbuch. 

Begründung

Hierdurch werden die wesentlichen Ziele des Richtlinienvorschlags sehr viel klarer genannt: 
Erstens sollen „Mindestnormen für die Entschädigung der Opfer von Straftaten“ erstellt 
werden, was im ersten Abschnitt des Richtlinienvorschlags erfolgt (Artikel 1 bis 15), und 
zweitens wird die „Entschädigung in Situationen mit grenzüberschreitenden Bezügen“ in 
Abschnitt 2 geregelt (Artikel 16 bis 23). 

Änderungsantrag 9
Erwägung 8 a (neu)

(8 a) Die Mitgliedstaaten sollten ihre 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
durch die Annahme von Mindestnormen 
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in der erforderlichen Weise angleichen, 
um das Ziel zu erreichen, den Opfern von 
Straftaten ein ausreichendes Maß an 
Schutz unabhängig davon zu gewähren, 
in welchem Mitgliedstaat sie sich 
aufhalten.
Diese Bestimmungen müssen geschaffen 
werden, unabhängig davon, dass die 
Mitgliedstaaten Normen beibehalten oder 
schaffen können, durch die die Opfer von 
Straftaten noch besser gestellt werden, 
wobei sich kein Mitgliedstaat auf sie 
stützen kann, um eine Verringerung des 
bereits bestehenden 
Entschädigungsniveaus zu rechtfertigen. 

Begründung

Die Europäische Union muss die notwendigen Maßnahmen ergreifen, die die ungerechten 
Wirkungen beschränken, die sich aus den verschiedenen derzeit in den Mitgliedstaaten 
bestehenden Entschädigungsniveaus ergeben können, denn der Betrag oder die Möglichkeit 
einer Entschädigung ist in dem Mitgliedstaat, in dem das Opfer seinen Wohnsitz hat, und in 
dem Mitgliedstaat, in dem die Straftat begangen wurde, unterschiedlich. Außerdem gibt es in 
zwei Mitgliedstaaten noch keinerlei Vorschrift in diesem Bereich.

Darüber hinaus muss die EU dafür sorgen, dass der Ort, in dem die Straftat begangen wird, 
für den Zugang der Opfer zur staatlichen Entschädigung keine entscheidende Rolle spielt, 
wofür es unverzichtbar ist, besondere Maßnahmen zu ergreifen, die die Opfer in Situationen 
mit grenzüberschreitenden Bezügen berücksichtigen, d. h. wenn die Straftat in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem Aufenthaltsland des Opfers begangen wurde.

Darüber hinaus soll durch den Vorschlag angesichts der in diesem Bereich bestehenden 
sachlichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten sowie angesichts der 
unterschiedlichen sozioökonomischen Niveaus eine Mindestnorm, keine Harmonisierung 
geschaffen werden. Dies ermöglicht den Mitgliedstaaten, großzügigere Bestimmungen für die 
Opfer von Straftaten beizubehalten oder einzuführen, falls sie dies wünschen.

Änderungsantrag 10
Erwägung 8 b (neu)

(8 b) Es ist notwendig, die Bedürfnisse des 
Opfers einer Straftat auf integrierte Weise 
zu berücksichtigen und zu behandeln und 
dabei partielle oder unkohärente 
Maßnahmen, die zu sekundärer 
Viktimisierung führen können, zu 
vermeiden.
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Begründung

Die Maßnahmen zur Unterstützung des Opfers müssen vielfältig und in einer umfassenden 
Weise angelegt sein, wobei darauf zu achten ist, dass sie im Wesentlichen zweierlei Art sind: 
Es muss Maßnahmen geben, die darauf gerichtet sind, den psychologischen Stress zu 
vermindern, und andere, durch die die erlittenen materiellen Schäden erstattet werden.

Änderungsantrag 11
Erwägung 10

(10) Da die in dieser Richtlinie enthaltenen 
Maßnahmen für die Erreichung der Ziele 
der Gemeinschaft erforderlich sind und der 
Vertrag die spezifischen Befugnisse für die 
Einführung eines derartigen 
Rechtsinstruments nicht vorgesehen hat, ist 
Artikel 308 des Vertrags anzuwenden. 

(10) Da die in dieser Richtlinie enthaltenen 
Maßnahmen für die Erreichung der Ziele 
der Gemeinschaft erforderlich sind und der 
EG-Vertrag keine spezifischen 
Bestimmungen enthält, durch die den 
gemeinschaftlichen Institutionen 
Zuständigkeiten und Befugnisse für die 
Einführung eines derartigen 
Rechtsinstruments übertragen werden, ist 
Artikel 308 des EG-Vertrags als seine 
Rechtsgrundlage zu wählen. 

Begründung

Hierdurch wird der Text im Sinne von mehr Klarheit und mehr Genauigkeit verbessert.

Änderungsantrag 12
Erwägung 11

(11) Bekanntlich können Opfer von 
Straftaten oft keine Entschädigung vom 
Täter erhalten, weil dieser möglicherweise 
nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, 
um einem Schadensersatzurteil 
nachzukommen, oder weil der Täter nicht 
identifiziert oder erfolgreich verfolgt 
werden kann.

(11) In der Praxis können Opfer von 
Straftaten selten volle Entschädigung vom 
Täter erhalten, weil dieser möglicherweise 
nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, 
um einem Schadensersatzurteil 
nachzukommen, oder weil der Täter 
vielleicht untergetaucht ist oder weil er 
weder ermittelt noch gerichtlich verfolgt 
noch verurteilt werden kann.

Begründung

Bedarf keiner Erläuterung.

Änderungsantrag 13
Erwägung 12

(12) Um in dieser Situation Abhilfe zu (12) Um in dieser Situation Abhilfe zu 
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schaffen, haben dreizehn Mitgliedstaaten 
staatliche Entschädigungsregelungen für 
eine Entschädigung der Opfer von Straftaten 
eingeführt. Diese Regelungen weisen jedoch 
im Hinblick auf die Kategorie der Opfer, die 
entschädigt werden können, und die 
Feststellung der Entschädigung große 
Unterschiede auf. In zwei Mitgliedstaaten 
existiert keine allgemeine 
Entschädigungsregelung.

schaffen, haben dreizehn Mitgliedstaaten 
staatliche Entschädigungsregelungen für 
eine subsidiäre Entschädigung der Opfer 
von Straftaten eingeführt, wenn diese im 
Rahmen des Zumutbaren jede andere 
Möglichkeit einer Entschädigung aus 
anderen Quellen ausgeschöpft haben. 
Diese Regelungen weisen jedoch im 
Hinblick auf die Kategorie der Opfer, die 
entschädigt werden können, und die 
Feststellung der Entschädigung große 
Unterschiede auf. In zwei Mitgliedstaaten 
existiert keine allgemeine 
Entschädigungsregelung.

Begründung

Die staatliche Entschädigung sollte für die Opfer von Straftaten als letzte Sicherheit 
gewährleisten, dass sie für die erlittenen Schäden entschädigt werden. Sie sollten deshalb 
zuvor im Rahmen des Zumutbaren alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen, die sich ihnen 
bieten. Erforderlichenfalls sollte der Staat die möglichen Lücken schließen zwischen den 
Entschädigungszahlungen, die das Opfer aus anderen Quellen erhalten hat, und der 
Gesamtsumme der Entschädigung, auf die es ein Anrecht hat.

Änderungsantrag 14
Erwägung 13

(13) Opfern von Straftaten in der 
Europäischen Union muss unabhängig 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
ansässig sind oder in welchem 
Mitgliedstaat die Straftat begangen wurde, 
eine angemessene Entschädigung für die 
ihnen zugefügte Schädigung garantiert 
werden. 

(13) Opfern von Straftaten in der 
Europäischen Union muss unabhängig 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
ansässig sind oder in welchem 
Mitgliedstaat die Straftat begangen wurde, 
ein umfassender und wirkungsvoller 
Ersatz der verursachten Schäden als 
angemessene Entschädigung für die ihnen 
zugefügte Schädigung garantiert werden.

Begründung

Hierdurch werden die Merkmale bestimmt, die die den Opfern zustehende Entschädigung 
aufweisen muss.

Änderungsantrag 15
Erwägung 14

(14) Wegen der großen Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten, in denen 
eine Entschädigungsregelung existiert, 

(14) Wegen der großen Unterschiede 
zwischen den Rechtsvorschriften über die 
Entschädigung für Opfer von Straftaten 
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und unter Berücksichtigung der sozio-
ökonomischen Differenzen ist ein Ansatz 
vorzuziehen, der statt einer 
Harmonisierung eine Mindestnorm 
anstrebt.

muss zunächst eine Mindestnorm in 
diesem Bereich geschaffen und dann 
schrittweise eine künftige 
Harmonisierung angestrebt werden.

Begründung

Hierdurch wird der Text geordnet und präzisiert.

Änderungsantrag 16
Erwägung 15

(15) Eine Mindestnorm sollte Opfer von 
Personendelikten decken, darunter 
Gewaltverbrechen, terroristische Straftaten, 
Sexualdelikte, Straftaten gegen Frauen und 
Minderjährige sowie rassistische und 
fremdenfeindliche Straftaten. Sie sollte die 
vom Opfer einer Straftat infolge eines 
Personenschadens erlittenen Schädigungen, 
mit Ausnahme von Vermögensschäden 
und -verlust, decken. Sie muss auch die 
Unterhaltsberechtigten und nahen 
Angehörigen der infolge erlittener 
Verletzungen verstorbenen Opfer von 
Straftaten decken.

(15) Eine Mindestnorm sollte Opfer von 
Personendelikten decken, darunter 
Gewaltverbrechen, terroristische Straftaten, 
Sexualdelikte, Straftaten gegen Frauen und 
Minderjährige sowie rassistische und 
fremdenfeindliche Straftaten. Sie sollte die 
vom Opfer einer Straftat direkt oder 
indirekt infolge eines Personenschadens 
erlittenen Schädigungen decken. Sie muss 
auch die Unterhaltsberechtigten und 
gegebenenfalls die Ehegatten und die 
Familienangehörigen ersten Grades der 
infolge erlittener Verletzungen 
verstorbenen oder auf Dauer und 
irreversibel behinderten Opfer von 
Straftaten decken.

Begründung

Wenn die dem Opfer verursachten Schäden auf eine vorsätzliche Straftat unter 
Gewaltanwendung zurückzuführen sind, sind diese Schäden zu ersetzen, einschließlich des 
Verlusts von Vermögenswerten, der unmittelbar durch die Begehung der Straftat verursacht 
wurde.

Die Unterhaltsberechtigten müssen vor allem die Familienangehörigen ersten Grades eines 
verstorbenen oder auf Dauer schwerst und irreversibel behinderten Opfers umfassen.

Es ist wichtig, auch die Möglichkeit der Entschädigung für Schädigungen vorzusehen, die 
indirekt aus einem Personenschaden resultieren, um beispielsweise eine Entschädigung für 
Einkommensverluste zu ermöglichen, die einen großen Teil des insgesamt vom Opfer 
erlittenen Schadens ausmachen können.

Änderungsantrag 17
Erwägung 16
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(16) Die Entschädigung sollte allen Bürgern 
der Europäischen Union und allen 
Aufenthaltsberechtigten jedes Mitgliedstaats 
ohne Diskriminierung offen stehen.

(16) Die Entschädigung sollte allen Bürgern 
der Europäischen Union und, in Anwendung 
des Grundsatzes der sozialen Gerechtigkeit, 
allen Aufenthaltsberechtigten jedes 
Mitgliedstaats ohne Diskriminierung offen 
stehen.

Begründung

Hier ist die Bestimmung, wonach auch Opfer, die nicht Bürger der Europäischen Union sind, 
Anspruch auf Entschädigung haben, soll philosophisch und juristisch begründet werden.

Änderungsantrag 18
Erwägung 17

(17) Die Mindestnorm sollte mit dem 
nationalen Deliktsrecht jedes Mitgliedstaats 
verknüpft werden, um angemessene 
Entschädigungsniveaus und vorhersehbare, 
transparente Bestimmungen zu 
gewährleisten und dabei eine 
Harmonisierung zu vermeiden.

(17) Die Mindestnorm sollte auf der 
Angleichung der materiellen 
Rechtsvorschriften jedes Mitgliedstaats für 
die zivil- und strafrechtliche Haftung und 
auf dem gleichen Modell beruhen, auf das 
sich alle geltenden 
Entschädigungsregelungen stützen, um 
angemessene Entschädigungsniveaus und 
vorhersehbare, transparente Bestimmungen 
zu gewährleisten und dabei eine 
Harmonisierung zu vermeiden.

Begründung

Die Mindestnorm sollte auf der Angleichung der in den Mitgliedstaaten bestehenden Rechts-
vorschriften über die zivil- und strafrechtliche Haftung unter Zugrundelegung des 
Entschädigungsmodells beruhen, auf das sich die einschlägigen Regelungen der 
Mitgliedstaaten stützen.

Änderungsantrag 19
Erwägung 18

(18) Die Entschädigung muss Nicht-
Vermögensschäden decken, um 
insbesondere eine angemessene 
Entschädigung für Opfer schwerer 
Gewalttaten und für Unterhaltsberechtigte 
und enge Angehörige von infolge einer 
Straftat verstorbenen Opfern 
sicherzustellen.

(18) Die Entschädigung muss Nicht-
Vermögensschäden decken, die infolge 
immaterieller Schäden erlitten wurden, um 
insbesondere eine angemessene 
Entschädigung für Opfer schwerer 
Gewalttaten sicherzustellen, im Falle des 
Ablebens des Opfers infolge der erlittenen 
Verletzungen auch für 
Unterhaltsberechtigte und gegebenenfalls 
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den Ehegatten und Angehörige ersten 
Grades.

Begründung

Nicht-Vermögensschäden sind vom Opfer erlittene Verluste, für die es keine Entschädigung 
im Sinne einer Wiedergutmachung gibt, deren Geldwert schwer zu bemessen ist (wie 
Schmerzen, körperliches und seelisches Leiden usw.) und für deren Entschädigung als 
immaterielle Schäden die Mitgliedstaaten ebenfalls aufkommen müssen. Mit der Mindestnorm 
muss auch sichergestellt werden, dass, falls die Entschädigung den nahen Angehörigen 
zugesprochen wird, dies vorrangig die Angehörigen ersten Grades sind.

Der Begriff „enge Angehörige“ ist juristisch nicht präzise genug. Um Missverständnisse 
auszuschließen, sollten deshalb konkret die Ehegatten und Angehörigen ersten Grades 
genannt werden.

Änderungsantrag 20
Erwägung 19

(19) Die Mitgliedstaaten sollten den 
Grundsatz beibehalten oder einführen 
können, nach dem die Hauptverantwortung 
für die Entschädigung des Straftatopfers 
beim Täter liegt. Einige Beschränkungen der 
Anwendung dieses Grundsatzes sollten 
allerdings eingeführt werden, um unnötige 
Verzögerungen der Entschädigung des 
Opfers zu vermeiden und die Gefahr einer 
Sekundärviktimisierung zu begrenzen.

(19) Die Mitgliedstaaten sollten den 
Grundsatz beibehalten oder einführen 
können, nach dem die Hauptverantwortung 
für die Entschädigung des Straftatopfers 
beim Täter liegt. Einige Beschränkungen der 
Anwendung dieses Grundsatzes sollten 
allerdings eingeführt werden, um unnötige 
Verzögerungen der Entschädigung des 
Opfers zu vermeiden und die Gefahr einer 
Sekundärviktimisierung zu begrenzen, 
besonders in Fällen, in denen der Täter 
nicht ermittelt oder gefasst oder gerichtlich 
verfolgt werden kann oder 
zahlungsunfähig ist, oder wenn es 
deutliche Anzeichen dafür gibt, dass der 
Prozess länger als ein Jahr dauern wird.

Begründung

Der Verantwortliche für die dem Opfer entstandenen Schäden ist der Täter, der folglich aus 
rechtlicher Sicht derjenige ist, der für die entstandenen Schäden aufkommen muss.

Eindeutig gibt es aber viele Fälle, in denen der Täter zahlungsunfähig ist oder aber weder 
ermittelt noch gefasst noch verurteilt werden konnte. In anderen Fällen zieht sich der gegen 
ihn eingeleitete Prozess möglicherweise über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten 
hin. In allen diesen Fällen muss der Staat für die Entschädigung sorgen, wobei er später als 
Rechtsnachfolger des Opfers selbst auf Entschädigung klagen kann.
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Änderungsantrag 21
Erwägung 20

(20) Um die Gleichbehandlung aller Opfer 
von Straftaten in der Europäischen Union 
sicherzustellen, sollte die Mindestnorm die 
für die Gewährung der Entschädigung 
möglichen Beschränkungen umfassen, 
insbesondere, wenn sich diese 
Beschränkungen auf Verpflichtungen des 
Straftatopfers beziehen wie die 
Verpflichtung des Opfers, die Straftat bei 
der Polizei anzuzeigen und die 
Entschädigung innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums zu beantragen. Ausnahmen von 
diesen Beschränkungen sind vorzusehen, 
um zu vermeiden, dass dem Opfer einer 
Straftat unrealistische Bemühungen 
abverlangt werden, und um alle möglichen 
Hindernisse für das Opfer in einer 
Situation mit grenzüberschreitenden 
Bezügen zu berücksichtigen. 

(20) Um die Gleichbehandlung aller Opfer 
von Straftaten in der Europäischen Union 
sicherzustellen, sollte die Mindestnorm die 
für die Gewährung der staatlichen 
Entschädigung zulässigen Beschränkungen 
durch die Mitgliedstaaten umfassen, 
insbesondere, wenn sich diese 
Beschränkungen auf Verpflichtungen des 
Straftatopfers beziehen wie die 
Verpflichtung des Opfers, die Straftat bei 
der Polizei anzuzeigen und die 
Entschädigung innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums zu beantragen. Ausnahmen von 
diesen Beschränkungen sind vorzusehen, 
um zu vermeiden, dass dem Opfer einer 
Straftat unrealistische Bemühungen 
abverlangt werden, und um alle möglichen 
Hindernisse für das Opfer in einer 
Situation mit grenzüberschreitenden 
Bezügen zu berücksichtigen.

Begründung

Bei der Entschädigung, auf die sich der Text bezieht, handelt es sich immer um staatliche 
Entschädigungen.

Außerdem enthält die Mindestnorm die Bestimmung der Beschränkungen durch die 
Mitgliedstaaten, die in diesem Bereich zulässig sind. Schließlich handelt es sich um ein 
Mindestniveau der Entschädigung, das alle Mitgliedstaaten einrichten müssen, was sie nicht 
daran hindert, gegebenenfalls darüber hinauszugehen oder es zu verbessern.

Änderungsantrag 22
Erwägung 21

(21) Ein System der Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden der 
Mitgliedstaaten ist einzuführen, um in den 
Fällen, in denen die Straftat in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem Wohnsitz-
Mitgliedstaat des Opfers begangen wurde, 
den Zugang zur Entschädigung zu 
erleichtern.

(21) Ein System effizienter 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden 
der Mitgliedstaaten ist einzuführen, um in 
den Fällen, in denen gegen das Opfer eine 
Straftat in einem anderen Mitgliedstaat als 
seinem Aufenthaltsland begangen wurde, 
den Zugang zur Entschädigung zu 
erleichtern.
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Begründung

Der Inhalt des Textes wird klarer und genauer, wenn diejenigen Fälle erwähnt werden, in 
denen sich das Opfer in einer Situation mit grenzüberschreitenden Bezügen befindet.

Änderungsantrag 23
Erwägung 22

(22) Unbeschadet des Rechtes der 
Mitgliedstaaten, den 
Territorialitätsgrundsatz als Grundlage für 
die Entschädigungsverpflichtung 
anzuwenden, sollte dieses System 
gewährleisten, dass Opfer einer Straftat 
sich immer an eine Behörde in ihrem 
Wohnsitz-Mitgliedstaat wenden können, 
um die in einer Situation mit 
grenzüberschreitenden Bezügen 
auftretenden praktischen und sprachlichen 
Probleme leichter zu bewältigen. 

(22) Unbeschadet des Rechtes der 
Mitgliedstaaten, den 
Territorialitätsgrundsatz anzuwenden, nach 
dem derjenige Mitgliedstaat zur 
Entschädigung verpflichtet ist, in dessen 
Hoheitsgebiet die Straftat begangen 
wurde, sollte dieses System gewährleisten, 
dass Opfer einer Straftat sich immer an 
eine Behörde in ihrem Wohnsitz-
Mitgliedstaat wenden können, um 
Entschädigung zu beantragen und die in 
einer Situation mit grenzüberschreitenden 
Bezügen auftretenden praktischen und 
sprachlichen Probleme leichter zu 
bewältigen.

Begründung

Das Modell der gegenseitigen Hilfe erscheint zweckmäßiger für die Lösung der Probleme, mit 
denen sich ein Opfer in einer Situation mit grenzüberschreitenden Bezügen konfrontiert sieht. 
In erster Linie wird der Territorialitätsgrundsatz angewendet, nach dem derjenige 
Mitgliedstaat für die Entschädigung haftet, in dem die Straftat begangen wurde, was durch 
das Recht des Opfers ergänzt wird, seinen Antrag auf Entschädigung bei einer Behörde seines 
Wohnsitzmitgliedstaats zu stellen, um eine sekundäre Viktimisierung zu vermeiden.

Änderungsantrag 24
Erwägung 25

(25) Entsprechend dem in Artikel 5 EG-
Vertrag niedergelegten Subsidiaritäts- und 
Verhältnismäßigkeitsprinzip kann das Ziel 
dieser Richtlinie, nämlich die Einführung 
einer Mindestnorm für die Entschädigung 
der Opfer von Straftaten und die 
Erleichterung des Zugangs zu einer solchen 
Entschädigung in Situationen mit 
grenzüberschreitenden Bezügen, auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden; es kann daher wegen des 
Umfangs und der Auswirkungen der 

(25) Entsprechend dem in Artikel 5 EG-
Vertrag niedergelegten Subsidiaritäts- und 
Verhältnismäßigkeitsprinzip kann das Ziel 
dieser Richtlinie, nämlich die Einführung 
einer Mindestnorm für die Entschädigung 
der Opfer von Straftaten und die 
Erleichterung des Zugangs zu einer solchen 
Entschädigung in Situationen mit 
grenzüberschreitenden Bezügen, auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden; es kann daher wegen des 
Umfangs und der gemeinschaftsweiten 
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vorgeschlagenen Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene verwirklicht werden. 
Diese Entscheidung geht nicht über das zur 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus.

Auswirkungen der im Rahmen der 
Richtlinie ergriffenen Maßnahmen besser 
auf Ebene der Europäischen Gemeinschaft 
verwirklicht werden. Diese Entscheidung 
geht nicht über das zur Erreichung dieser 
Ziele erforderliche Maß hinaus.

Begründung

Auch wenn der Begriff „Gemeinschaft“ in diesem Zusammenhang korrekt verwendet wird, ist 
„Europäische Gemeinschaft“ genauer. Auch die übrigen Änderungen dienen der 
Präzisierung.

Änderungsantrag 25
Artikel 1

Diese Richtlinie zielt darauf ab, eine 
Mindestnorm für die Entschädigung der 
Opfer von Straftaten festzulegen sowie den 
Zugang zu einer solchen Entschädigung in 
Situationen mit grenzüberschreitenden 
Bezügen zu erleichtern. 

Diese Richtlinie zielt darauf ab, eine 
Mindestnorm für die staatliche 
Entschädigung der Opfer von Straftaten, 
die im Hoheitsgebiet eines der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
begangen werden, festzulegen sowie den 
Zugang zu einer solchen Entschädigung in 
Situationen mit grenzüberschreitenden 
Bezügen zu erleichtern. 

Begründung

Es ist unbedingt notwendig, die Ziele des Richtlinienvorschlags ganz klar und genau 
anzugeben, was die staatliche Entschädigung betrifft, die den Opfern von Straftaten im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der EU garantiert werden muss.

Änderungsantrag 26
Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 und Buchstabe a

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Richtlinie entschädigen die 
Mitgliedstaaten

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Richtlinie entschädigt jeder Mitgliedstaat 

a) Opfer, die eine persönliche Schädigung 
erlitten haben, die unmittelbar auf eine im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
vorsätzlich begangene, gegen das Leben, 
die Gesundheit oder die persönliche 
Integrität des Opfers gerichtete Straftat 
zurückzuführen ist;

a) Opfer, die eine dauernde Behinderung 
oder persönliche Schädigung erlitten 
haben, die unmittelbar auf eine in seinem 
Hoheitsgebiet vorsätzlich begangene, 
gegen ihre Gesundheit oder ihre 
persönliche physische oder psychische 
Integrität gerichtete Straftat oder grobe 
Fahrlässigkeit, für die der Täter 
vernünftigerweise verantwortlich gemacht 
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werden kann, zurückzuführen ist;

Begründung

Sowohl der Schaden durch eine dauernde Behinderung als auch die psychischen Schäden 
sind bei der Berechnung der Entschädigung zu berücksichtigen.

Ein Opfer kann eine persönliche Schädigung und damit einhergehende Verluste infolge einer 
groben Fahrlässigkeit seitens des Täters erleiden, für die es Anspruch auf eine 
Mindestentschädigung hat.

Änderungsantrag 27
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a a (neu)

a a) Opfer, die eine Beschädigung, den 
Verlust oder die Zerstörung von 
Vermögenswerten erlitten haben, wenn 
dies unmittelbar auf eine in seinem 
Hoheitsgebiet vorsätzlich begangene, 
gegen ihr Leben, ihre Gesundheit oder 
ihre persönliche physische oder 
psychische Integrität gerichtete Straftat 
zurückzuführen ist; 

Begründung

Auch zu entschädigen sind die Schäden an Vermögenswerten des Opfers, die unmittelbar auf 
ein vorsätzliches und schweres Gewaltverbrechen zurückzuführen sind, wie beispielsweise 
Kleidung, Brillen oder andere persönliche Gegenstände.

Änderungsantrag 28
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b

b) Angehörige und Unterhaltsberechtigte 
von infolge der erlittenen Schädigung 
verstorbenen Opfern nach Buchstabe a).

b) Die Ehegatten und 
Familienangehörige ersten Grades und 
Unterhaltsberechtigte von infolge der 
erlittenen Schädigung verstorbenen Opfern 
nach Buchstabe a.

Begründung

Bezüglich des ersten Teils dieses Änderungsantrags siehe die Begründung zu 
Änderungsantrag 16 betreffend Erwägung 15; der zweite Teil betrifft nicht die deutsche 
Fassung.

Der Begriff „enge Angehörige“ ist juristisch nicht präzise genug. Um Missverständnisse 
auszuschließen, sollten deshalb konkret die Ehegatten und Angehörigen ersten Grades 
genannt werden.
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Änderungsantrag 29
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a

a) der Begriff „Opfer“ bezeichnet eine 
natürliche Person, die einen Schaden, 
insbesondere eine Beeinträchtigung ihrer 
körperlichen oder geistigen 
Unversehrtheit, seelisches Leid oder einen 
wirtschaftlichen Verlust als direkte Folge 
von Handlungen oder Unterlassungen 
erlitten hat, die einen Verstoß gegen das 
Strafrecht des Mitgliedstaats darstellen.

a) der Begriff „Opfer“ bezeichnet eine 
natürliche Person, die materielle Verluste 
und/oder körperliche oder geistige 
Schäden, eine dauernde Behinderung, 
immaterielle Schäden oder 
Vermögensverluste als direkte Folge von 
Handlungen oder Unterlassungen erlitten 
hat, die einen Verstoß gegen das Strafrecht 
des Mitgliedstaats darstellen.

Begründung

Hierdurch wird eine geordnete und präzise Aufstellung der Arten von Schäden vorgenommen, 
die die Opfer einer Straftat erleiden können. Hierbei handelt es sich um alle Schäden von den 
materiellen bis zu den immateriellen einschließlich der Vermögensverluste oder 
-beschädigungen, die unmittelbar bei der Begehung der Straftat verursacht werden.

Änderungsantrag 30
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b

b) die Begriffe „vorsätzliche Straftat“, 
„enge Angehörige“ und 
„Unterhaltsberechtigte“ werden gemäß den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats 
definiert, in dem die Straftat begangen 
wurde;

b) die Begriffe „vorsätzliche Straftat“, 
„Ehegatten, Familienangehörige ersten 
Grades“ und „Unterhaltsberechtigte“ 
werden gemäß den Rechtsvorschriften des 
Mitgliedstaats definiert, in dessen 
Hoheitsgebiet die Straftat begangen wurde;

Begründung

Der Begriff „enge Angehörige“ ist juristisch nicht präzise genug. Um Missverständnisse 
auszuschließen, sollten deshalb konkret die Ehegatten und Angehörigen ersten Grades 
genannt werden.

Änderungsantrag 31
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c

c) der Begriff „persönliche Schädigung“ 
umfasst die physische und die psychische 
Schädigung.

c) der Begriff „persönliche Schädigung“ 
umfasst die physische und die psychische 
Schädigung sowie die hierdurch 
verursachte dauernde Behinderung.

Begründung

Bedarf keiner Begründung.
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Änderungsantrag 32
Artikel 4 Absatz 1

1. Die Entschädigung deckt materielle 
Schäden und Nicht-Vermögensschäden, 
die eine direkte Folge der persönlichen 
Schädigung des Opfers oder – im Hinblick 
auf enge Angehörige oder 
Unterhaltsberechtigte – seines Todes sind.

1. Die Entschädigung deckt finanzielle 
Verluste als Ersatz der materiellen und 
Vermögensschäden sowie nicht-
finanzielle Verluste als Ersatz der 
immateriellen Schäden, die eine direkte 
Folge der persönlichen Schädigung des 
Opfers oder – im Hinblick auf Ehegatten, 
Familienangehörige ersten Grades oder 
Unterhaltsberechtigte – diejenigen 
Verluste, die eine direkte Folge seines 
Todes sind.

Begründung

Hier gelten analog die Begründungen zu den Änderungsanträgen 29 und 30.

Änderungsantrag 33
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a

a) fallweise, wenn der Gesamtbetrag nicht 
wesentlich von dem Betrag abweicht, der 
einem Antragsteller im Einklang mit dem 
Zivilrecht des für die Zahlung der 
Entschädigung zuständigen Mitgliedstaats 
als Schadensersatz zugesprochen worden 
ist oder zugesprochen werden könnte, oder

a) fallweise, wenn der Gesamtbetrag nicht 
wesentlich von dem Betrag abweicht, der 
einem Antragsteller im Einklang mit dem 
nationalen Zivilhaftungsrecht des für die 
Zahlung der Entschädigung zuständigen 
Mitgliedstaats als Schadensersatz 
zugesprochen worden ist oder 
zugesprochen werden könnte, oder

Begründung

Hierdurch wird der Text klarer.

Änderungsantrag 34
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b

b) gemäß vorher festgesetzten Tarifen für 
die gesamte Entschädigung oder für einige 
oder alle von der Entschädigung 
abgedeckten Schädigungen. 

b) gemäß vorher festgesetzten Tarifen für 
die gesamte Entschädigung oder für einige 
oder alle von der Entschädigung 
abgedeckten materiellen, immateriellen 
oder Vermögensschäden.

Die unter Buchstabe b) genannten Tarife 
spiegeln den Durchschnittsbetrag wider, 
der gemäß dem Zivilrecht des für die 
Zahlung der Entschädigung zuständigen 
Mitgliedstaats für mit den Schädigungen 

Die unter Buchstabe b genannten Tarife 
spiegeln den Durchschnittsbetrag wider, 
der gemäß dem Zivilrecht des für die 
Zahlung der Entschädigung zuständigen 
Mitgliedstaats für mit den Schädigungen 
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des Antragstellers identische Schädigungen 
als Schadensersatz zugesprochen würde.

des Antragstellers identische Schädigungen 
als Schadensersatz zugesprochen würde; 
sie werden gemäß den Schwankungen des 
offiziell festgelegten Index der 
Lebenshaltungskosten alljährlich nach 
oben oder nach unten angepasst. 

Begründung

Siehe Änderungsantrag 29. Außerdem müssen die Tarife gemäß den Schwankungen der 
Lebenshaltungskosten angepasst werden.

Änderungsantrag 35
Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1

3. Abweichend von Absatz 2 können die 
Mitgliedstaaten einen Höchstbetrag in 
Höhe von mindestens 60 000 Euro für den 
Gesamtbetrag der Entschädigung 
bestimmen, die an einen einzigen 
Antragsteller gezahlt werden kann. 

3. Abweichend von Absatz 2 können die 
Mitgliedstaaten einen Höchstbetrag in 
Höhe von mindestens 100 000 Euro für den 
Gesamtbetrag der Entschädigung 
bestimmen, die an einen einzigen 
Antragsteller gezahlt werden kann. 

Dieser Betrag wird gemäß den 
Schwankungen des offiziell durch 
Eurostat festgelegten Index der 
Lebenshaltungskosten alljährlich nach 
oben oder nach unten angepasst.

Begründung

Angesichts der Tatsache, dass derzeit riesige Unterschiede zwischen den Höchstbeträgen 
bestehen, die nach den Rechtsordnungen jedes Mitgliedstaats als Entschädigung für die Opfer 
einer Straftat zugesprochen werden können (in einigen Fällen sind das bis zu 800 000 €), ist 
es zweckmäßig festzulegen, dass dieser durch die Mitgliedstaaten festgesetzte Höchstbetrag 
keinesfalls geringer als 100 000 € sein darf, was wohl keine übermäßige Belastung des 
Haushalts darstellt. Ziel ist, eine zu unterschiedliche und ungerechte Behandlung zu 
beschränken oder zu vermeiden, die sich ergeben würde, wenn zwei Personen, die ähnliche 
Schädigungen durch ähnliche Straftaten erlitten haben, vollkommen unterschiedliche 
Entschädigungen erhalten würden, weil dies in verschiedenen Mitgliedstaaten geschah.

Dies heißt aber nicht, dass die Mitgliedstaaten nicht Beträge festsetzen können, die diesen 
Mindestbetrag, den die Mitgliedstaaten zumindest festsetzen müssen, bei weitem 
überschreiten, wenn sie dies wünschen.

Änderungsantrag 36
Artikel 4 Absatz 4

4. Die Entschädigung kann als 
Pauschalbetrag oder in Teilzahlungen für 

4. Die Entschädigung kann als 
Pauschalbetrag oder in Teilzahlungen für 
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die gesamte Entschädigung oder für einige 
oder alle von der Entschädigung 
abgedeckten Schädigungen ausgezahlt 
werden. 

die gesamte Entschädigung oder für einige 
oder alle von der Entschädigung 
abgedeckten materiellen, immateriellen 
oder Vermögensschäden oder dauernden 
Behinderungen ausgezahlt werden, es sei 
denn, dies würde zu einer ernsten 
finanziellen Härte führen.

Begründung

Siehe die Begründungen zu Änderungsantrag 29.

Eine Ausnahmeregelung für Fälle, in denen ernste finanzielle Härten auftreten würden, wird 
sicherstellen, dass die Angemessenheit der Entschädigung in dieser Hinsicht nicht tangiert 
wird.

Änderungsantrag 37
Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1

1. Die Mitgliedstaaten sehen eine 
Vorschusszahlung auf die beantragte 
Entschädigung vor, wenn

1. Die Mitgliedstaaten sehen eine 
Vorschusszahlung auf die beantragte 
Entschädigung vor, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind, nämlich wenn 

Begründung

Alle Bedingungen müssen gemeinsam erfüllt sein. 

Änderungsantrag 38
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b

b) Grund zu der Annahme besteht, dass die 
endgültige Entscheidung nicht innerhalb 
einer kurzen Frist nach der Einreichung des 
Antrags auf Entschädigung getroffen 
werden kann;

b) Grund zu der Annahme besteht, dass die 
endgültige Entscheidung oder die 
endgültige Bewertung der langfristigen 
medizinischen Folgeerscheinungen oder 
Auswirkungen der Straftat nicht innerhalb 
einer kurzen Frist nach der Einreichung des 
Antrags auf Entschädigung erfolgen kann;

Begründung

Ein Vorschuss sollte auch dann gewährt werden, wenn die medizinischen Folgeerscheinungen 
und Auswirkungen der Straftat nicht bewertet werden können, weil eine langfristige 
Beobachtung zu ihrer endgültigen Bewertung erforderlich ist, und das Opfer ihn wegen seiner 
wirtschaftlichen Lage benötigt.
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Änderungsantrag 39
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c

c) eine solche Zahlung angesichts der 
finanziellen Lage des Antragstellers 
gerechtfertigt ist; und 

c) eine solche Zahlung angesichts 
zwingender Notwendigkeit der finanziellen 
Lage des Antragstellers gerechtfertigt ist; 
und 

Begründung

Der Vorschuss muss in Fällen gewährt werden, in denen sich das Opfer in einer finanziellen 
Lage befindet, die eine derartige Zahlung zwingend notwendig macht.

Änderungsantrag 40
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d

d) mit hinreichender Sicherheit davon 
auszugehen ist, dass der Straftäter nicht 
in der Lage sein wird, einem Urteil oder 
einer Entscheidung, dem Opfer 
Schadensersatz zu gewähren, ganz oder 
teilweise nachzukommen;

entfällt

Begründung

Dieser Absatz ist zu streichen, weil einem Opfer in einer Lage, in der eine zwingende 
Notwendigkeit besteht, nicht zugemutet werden kann, auf eine gerichtliche Entscheidung, die 
Jahre dauern kann, zu warten, selbst wenn davon auszugehen ist, dass der Täter über 
ausreichende Mittel verfügt, seiner Haftung für die verursachten Schäden und Verluste 
gerecht zu werden.

Änderungsantrag 41
Artikel 5 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten können die 
vollständige oder teilweise Rückzahlung 
einer ausgezahlten Vorschusszahlung 
fordern, wenn die endgültige Entscheidung 
über den Entschädigungsantrag eine 
Ablehnung des Antrags oder die 
Gewährung eines unter dem Betrag der 
ausgezahlten Vorschusszahlung liegenden 
Entschädigungsbetrags ergibt.

2. Die Mitgliedstaaten fordern die 
vollständige oder teilweise Rückzahlung 
einer ausgezahlten Vorschusszahlung, 
wenn die endgültige Entscheidung über 
den Entschädigungsantrag eine Ablehnung 
des Antrags oder die Gewährung eines 
unter dem Betrag der ausgezahlten 
Vorschusszahlung liegenden 
Entschädigungsbetrags ergibt.

Begründung

Die Staaten müssen eine Rückzahlung fordern, denn andernfalls käme es zu einer 
ungerechtfertigten Bereicherung, die zu inakzeptablen Unterschieden zwischen den 
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Mitgliedstaaten führen würde.

Änderungsantrag 42
Artikel 6

Die Mitgliedstaaten können die 
Entschädigung von Opfern ausschließen, die 
nur einen geringfügigen Schaden erlitten 
haben.

Die Mitgliedstaaten können einen 
Mindestbetrag von höchstens 250 € für den 
Ausschluss einer Entschädigung von Opfern 
festsetzen, die Entschädigung von Opfern 
ausschließen, die nur einen geringfügigen 
Schaden, d. h. einen Schaden, der keine 
beträchtlichen finanziellen oder nicht 
finanziellen, mittelbaren oder 
unmittelbaren Auswirkungen auf das 
Leben und die Lebensqualität des Opfers 
hat, erlitten haben. 

Begründung

In den Fällen, in denen der einem Opfer zu zahlende Gesamtbetrag der Entschädigung nicht 
höher als 250 € beträgt, können die Mitgliedstaaten die Entschädigung ausschließen, da die 
administrativen Kosten und der Verwaltungsaufwand den Betrag der Zuwendung bei weitem 
übersteigen. Dies heißt aber nicht, dass die Mitgliedstaaten nicht jeden Betrag, und sei er 
noch so gering, als Entschädigung leisten können, falls sie dies wünschen.

Der Begriff „geringfügiger Schaden“ muss genauer bestimmt werden, um sicherzustellen, 
dass alle Opfer eine angemessene Entschädigung erhalten.

Änderungsantrag 43
Artikel 7

Die Mitgliedstaaten können eine 
Verringerung oder Ablehnung der 
Entschädigung vorsehen, sofern das 
Verhalten des Antragstellers in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Ereignis, das die Schädigung oder den Tod 
verursachte, dazu Anlass gibt.

Die Mitgliedstaaten können eine Ablehnung 
oder eine entsprechende Verringerung der 
Entschädigung vorsehen, sofern die 
Mitschuld des Antragstellers in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Ereignis, das die Schädigung oder den Tod 
verursachte, dazu Anlass gibt.

Begründung

Jede Verringerung der Entschädigung muss dem Maß entsprechen, in dem das Opfer für die 
Begehung der Straftat mitschuldig war.

Die Mitgliedstaaten müssen die Möglichkeit haben, die Entschädigung zu verringern oder 
abzulehnen, wenn das Opfer eine Mitschuld an der Straftat trifft, beispielsweise wenn eine 
Provokation seitens des Opfers vorlag.
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Änderungsantrag 44
Artikel 8 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten können in den 
Fällen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe 
a unbeschadet der Anwendung von Artikel 
5 die Gewährung der Entschädigung davon 
abhängig machen, dass der Antragsteller 
sich in angemessener Weise bemüht hat, 
ein Urteil oder eine Entscheidung über eine 
Entschädigung gegen den Täter zu 
erreichen und durchzusetzen. 

1. Die Mitgliedstaaten können in den 
Fällen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben 
a und a a unbeschadet der Anwendung von 
Artikel 5 die Gewährung der 
Entschädigung davon abhängig machen, 
dass der Antragsteller sich in angemessener 
Weise bemüht hat, ein Urteil oder eine 
Entscheidung über eine Entschädigung 
gegen den Täter zu erreichen und 
durchzusetzen, und sein Ziel nicht erreicht 
hat und dass die sich durch die 
Sozialversicherungssysteme oder eine 
private Versicherung bietenden 
Entschädigungsmöglichkeiten 
ausgeschöpft wurden. 

Begründung

Das Opfer muss vor Inanspruchnahme der staatlichen Entschädigung alle Möglichkeiten der 
Entschädigung durch die Sozialversicherungssysteme und durch eine private Versicherung 
ausgeschöpft haben.

Änderungsantrag 45
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a

(a) wahrscheinlich ist, dass der Straftäter 
nicht in der Lage sein wird, einem Urteil 
oder einer Entscheidung über die 
Gewährung einer Entschädigung für das 
Opfer ganz oder teilweise nachzukommen;

(a) der Straftäter nachweislich nicht in der 
Lage sein wird, einem Urteil oder einer 
Entscheidung über die Gewährung einer 
Entschädigung für das Opfer ganz oder 
teilweise nachzukommen;

Begründung

Bedarf keiner Begründung.

Änderungsantrag 46
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b

(b) der Antragsteller nicht in der Lage war, 
innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach 
der Straftat ein Urteil oder eine 
Entscheidung über eine Entschädigung vom 
Täter zu erreichen, weil die infolge der 
Straftat eingeleiteten polizeilichen 
Ermittlungen oder strafrechtlichen 

b) der Antragsteller nicht in der Lage war, 
innerhalb einer Frist von einem Jahr nach 
der Straftat ein Urteil oder eine 
Entscheidung über eine Entschädigung vom 
Täter zu erreichen, weil die infolge der 
Straftat eingeleiteten polizeilichen 
Ermittlungen oder strafrechtlichen 
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Verfahren innerhalb dieser Frist nicht 
abgeschlossen wurden; oder

Verfahren innerhalb dieser Frist nicht 
abgeschlossen wurden; oder

Begründung

Die Frist von zwei Jahren ist zu lang und wäre ein weiteres Element, das zur Verstärkung der 
sekundären Viktimisierung beitragen würde.

Änderungsantrag 47
Artikel 9 Absatz 1

1. Zur Vermeidung einer doppelten 
Entschädigung können die Mitgliedstaaten 
jeden Schadensersatz, jede Entschädigung 
oder Leistung, die für die selben 
Schädigungen aus anderen Quellen 
tatsächlich erfolgt sind, von der gewährten 
Entschädigung abziehen oder von der 
entschädigten Person zurückfordern.

1. Zur Vermeidung einer doppelten 
Entschädigung ziehen die Mitgliedstaaten 
jeden Schadensersatz, jede Entschädigung 
oder Leistung, die für die selben 
Schädigungen aus anderen Quellen 
tatsächlich erfolgt sind, von der gewährten 
Entschädigung ab oder fordern sie von der 
entschädigten Person zurück.

Begründung

Zur Vermeidung einer ungerechtfertigten Bereicherung und Unterschieden zwischen den 
Mitgliedstaaten müssen sie die doppelte Entschädigung vermeiden. 

Änderungsantrag 48
Artikel 10

Der Mitgliedstaat oder die zuständige 
Behörde kann in die Rechte der 
entschädigten Person hinsichtlich des 
gezahlten Entschädigungsbetrags eintreten.

Der Mitgliedstaat oder die zuständige 
Behörde tritt in die Rechte der entschädigten 
Person hinsichtlich des gezahlten 
Entschädigungsbetrags ein.

Begründung

Bedarf keiner Erläuterung.

Änderungsantrag 49
Artikel 11 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten können in den 
Fällen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe 
a die Gewährung der Entschädigung davon 
abhängig machen, dass der Antragsteller 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Fällen 
nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und 
a a die Gewährung der Entschädigung davon 
abhängig machen, dass der Antragsteller die 
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die Straftat bei den zuständigen Behörden 
des Mitgliedstaats, in dem sie begangen 
wurde, angezeigt hat. 

Straftat bei den zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaats, in dem sie begangen wurde, 
angezeigt hat. 

Diese Bedingung gilt als erfüllt, wenn der 
Antragsteller die Straftat gemäß Artikel 11 
Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 
2001/220/JI des Rates vom 15. März 2001 
über die Stellung des Opfers im 
Strafverfahren im Wohnsitz-Mitgliedstaat 
anzeigt.

Diese Bedingung gilt als erfüllt, wenn der 
Antragsteller die Straftat bei den 
zuständigen Behörden seines Wohnsitz-
Mitgliedstaats anzeigt, wenn er nicht in 
der Lage war, die Anzeige in dem Staat zu 
erstatten, in dem die Straftat begangen 
wurde, oder wenn er dies im Fall einer 
schweren Straftat nicht tun wollte.
Die zuständige Behörde, bei der die 
Strafanzeige erstattet wurde, übermittelt 
die Strafanzeige – sofern sie ihre 
diesbezügliche Zuständigkeit nicht selbst 
wahrnimmt – unverzüglich an die 
Behörde des Mitgliedstaats, in dessen 
Hoheitsgebiet die Straftat begangen 
wurde. Diese Strafanzeige wird nach den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften des 
Staates bearbeitet, in dem die Straftat 
begangen wurde.

Begründung

Bezugnahmen auf andere Akte sind zu vermeiden, wie das in der Leitlinie 16 der 
interinstitutionellen Vereinbarung vom 22. Dezember 1998 „Gemeinsame Leitlinien für die 
redaktionelle Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften“ vorgesehen ist.

Änderungsantrag 50
Artikel 11 Absatz 2

2. Mitgliedstaaten, die eine Bedingung 
nach Absatz 1 anwenden, können 
vorsehen, dass die Anzeige innerhalb einer 
bestimmten Frist zu erfolgen hat. Diese 
Frist muss allerdings in jedem Fall ab dem 
Zeitpunkt, zu dem die Straftat begangen 
wurde, mindestens sieben Tage betragen.

2. Mitgliedstaaten, die eine Bedingung 
nach Absatz 1 anwenden, können 
vorsehen, dass die Anzeige innerhalb einer 
bestimmten Frist zu erfolgen hat. Diese 
Frist muss allerdings in jedem Fall ab dem 
Zeitpunkt, zu dem die Straftat begangen 
wurde, mindestens einen Monat betragen.

Begründung

Eine Frist von einem Monat ist zweckmäßiger, wenn man die widrigen Umstände 
berücksichtigt, in denen sich das Opfer in der Regel befindet.

Änderungsantrag 51
Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b
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b) bedeutende Hindernisse, denen sich das 
Opfer gegenübersah, da es in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem 
Mitgliedstaat ansässig ist, in dem die 
Straftat begangen wurde.

b) bedeutende Hindernisse und 
sprachliche Schwierigkeiten, denen sich 
das Opfer gegenübersah, da es in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem 
Mitgliedstaat ansässig ist, in dem die 
Straftat begangen wurde.

Begründung

Im Fall von Situationen mit grenzüberschreitenden Bezügen müssen die sprachlichen 
Schwierigkeiten des Opfers berücksichtigt werden. 

Änderungsantrag 52
Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c (neu)

c) andere bedeutende Hindernisse, denen 
sich das Opfer gegenübersah und die 
vernünftigerweise als Grund dafür 
angesehen werden können, dass das Opfer 
die Straftat nicht angezeigt hat.

Begründung

Umstände, die verständlicherweise das Opfer davon abgehalten haben, die Straftat 
anzuzeigen, müssen nicht unbedingt einen Bezug zur Straftat haben oder auf die Tatsache 
zurückzuführen sein, dass das Opfer in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat 
ansässig ist, in dem die Straftat begangen wurde (beispielsweise schwere Erkrankung, eine 
sonstige schwere Verletzung).

Änderungsantrag 53
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a

a) es einer solchen Aussetzung bedarf, um 
nachzuweisen, dass die erlittene 
Schädigung auf eine vorsätzliche Straftat 
zurückzuführen ist, und

a) es einer solchen Aussetzung bedarf, um 
nachzuweisen, dass die erlittene 
körperliche oder seelische Schädigung, die 
erlittenen immateriellen Schäden oder 
Vermögensverluste auf eine vorsätzliche 
Straftat zurückzuführen sind, und

Begründung

Unter immateriellen Schäden sind diejenigen Schäden zu verstehen, die das Opfer erlitten hat 
und die nicht ersetzt werden können oder nur schwer wirtschaftlich zu bewerten sind 
(Schmerz, physisches und seelisches Leid usw.); auch sie müssen als immaterielle Schäden 
von den Mitgliedstaaten entschädigt werden.
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Änderungsantrag 54
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b

(b) die Aussetzung keine unzulässige 
Verzögerung oder finanzielle Härte für den 
Antragsteller nach sich zieht.

(b) die Aussetzung keine Verzögerung von 
mehr als einem Jahr oder finanzielle Härte 
für den Antragsteller nach sich zieht.

Begründung

Strafprozesse können manchmal mehrere Jahre dauern, und außerdem ist die Feststellung 
sehr schwierig, wann eine Verzögerung als „unzulässig“ anzusehen ist.

Änderungsantrag 55
Artikel 13 Absatz 2

2. Bei der Anwendung einer Bedingung 
nach Absatz 1 machen die Mitgliedstaaten 
Ausnahmen in Fällen, in denen von dem 
Antragsteller berechtigterweise nicht 
erwartet werden kann, dass er die 
Antragsfrist einhält. Dies ist unter anderem 
der Fall, wenn das Opfer sich bedeutenden 
Hindernissen gegenüber sah, weil es in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem 
Mitgliedstaat ansässig ist, in dem die 
Straftat begangen wurde. 

2. Bei der Anwendung einer Bedingung 
nach Absatz 1 machen die Mitgliedstaaten 
Ausnahmen in Fällen, in denen von dem 
Antragsteller berechtigterweise nicht 
erwartet werden kann, dass er die 
Antragsfrist einhält. Dies ist unter anderem 
in Fällen höherer Gewalt oder dann der 
Fall, wenn das Opfer sich bedeutenden 
Hindernissen gegenüber sah, weil es in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem 
Mitgliedstaat ansässig ist, in dem die 
Straftat begangen wurde, oder weil das 
Opfer ein Kind ist.

Begründung

Ausnahmen von der Ausschlussfrist sind in Fällen höherer Gewalt vorzusehen, die dies 
rechtfertigen, sowie in den Fällen, in denen es sich bei dem Opfer um ein Kind handelt, das 
nicht ohne einen Vertreter auftreten kann. Es bedarf einer Regelung, dass es beim Erreichen 
der Volljährigkeit die Ansprüche geltend machen kann, die es seinerzeit nicht stellen konnte.

Änderungsantrag 56
Artikel 14 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, die 
Förmlichkeiten, die von Entschädigung 
beantragenden Personen zu erledigen sind, 
auf ein Mindestmaß zu reduzieren, ohne der 
Möglichkeit einer angemessenen Bewertung 

2. Die Mitgliedstaaten reduzieren die 
Förmlichkeiten, die von Entschädigung 
beantragenden Personen zu erledigen sind, 
auf ein Mindestmaß, ohne der Möglichkeit 
einer angemessenen Bewertung der 
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der Anspruchsberechtigung und des 
auszuzahlenden Entschädigungsbetrags 
vorzugreifen.

Anspruchsberechtigung und des 
auszuzahlenden Entschädigungsbetrags 
vorzugreifen.

Or. es

Begründung

Bedarf keiner Erläuterung.

Änderungsantrag 57
Artikel 15 Absatz 2

2. Die Informationen gemäß Absatz 1 
umfassen, falls zutreffend, die in den 
Artikeln 2 bis 13 erläuterten Kriterien und 
die für die Antragstellung geltenden 
Verwaltungsverfahren, einschließlich 
gegebenenfalls der besonderen und 
territorialen Zuständigkeit der Behörden 
gemäß Artikel 14 Absatz 1. Sie sind in allen 
Amtssprachen der Europäischen 
Gemeinschaften bereitzustellen.

2. Die Informationen gemäß Absatz 1 
umfassen, falls zutreffend, die in den 
Artikeln 2 bis 13 erläuterten Kriterien und 
die für die Antragstellung geltenden 
Verwaltungsverfahren, einschließlich 
gegebenenfalls der besonderen und 
territorialen Zuständigkeit der Behörden 
gemäß Artikel 14 Absatz 1. Sie sind in allen 
Amtssprachen der Europäischen 
Gemeinschaften bereitzustellen, ohne dass 
der Person, die die Informationen erhält, 
Kosten entstehen.

Begründung

Damit die Information in vollem Umfang zugänglich ist, muss sie kostenlos zur Verfügung 
stehen. Dies steht im Einklang mit dem Grundsatz von Artikel 23 Absatz 2.

Änderungsantrag 58
Artikel 16 Absatz 1

1. Wurde die Straftat in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat 
begangen, in dem der Antragsteller seinen 
Wohnsitz hat, so ist dieser berechtigt, den 
Antrag bei einer Behörde in letzterem 
Mitgliedstaat zu stellen, sofern er unter den 
Geltungsbereich nach Artikel 2 Absatz 1 
fällt.

1. Wurde die Straftat in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat 
begangen, in dem der Antragsteller seinen 
Wohnsitz hat, so ist dieser berechtigt, den 
Antrag bei der zuständigen Behörde in 
seinem Wohnsitz-Mitgliedstaat zu stellen, 
sofern er unter den Geltungsbereich nach 
Artikel 2 Absatz 1 fällt.

Begründung

Hierdurch wird der Text klarer und präziser.
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Änderungsantrag 59
Artikel 16 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten errichten oder 
benennen eine oder mehrere Behörden, 
nachstehend als "Unterstützungsbehörden" 
bezeichnet, die für die Anwendung von 
Absatz 1 zuständig sind.

2. Die Mitgliedstaaten errichten oder 
benennen eine oder mehrere Behörden, 
nachstehend als "Unterstützungsbehörden" 
bezeichnet, die für die Anwendung von 
Absatz 1 zuständig sind und gegebenenfalls 
bei den für das staatliche 
Entschädigungssystem in jedem 
Mitgliedstaat zuständigen Behörden 
eingerichtet werden.

Begründung

Die Unterstützungsbehörden müssen mit den nationalen, für das in den Mitgliedstaaten 
existierende staatliche Entschädigungssystem zuständigen Behörden identisch sein oder bei 
diesen eingerichtet werden.

Änderungsantrag 60
Artikel 17 Absatz 1

1. Die Unterstützungsbehörde stellt dem 
Antragsteller auf der Grundlage des gemäß 
Artikel 24 Absatz 2 erstellten Handbuchs 
die Informationen nach Artikel 15 Absatz 1 
und die erforderlichen Antragsformulare 
zur Verfügung.

1. Die Unterstützungsbehörde stellt dem 
Antragsteller auf der Grundlage des gemäß 
Artikel 24 Absatz 2 erstellten Handbuchs 
die Informationen nach Artikel 15 Absatz 1 
und die erforderlichen einheitlichen 
Formulare für die Antragstellung zur 
Verfügung.

Begründung

Es ist unbedingt erforderlich, dass es auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft zur 
Erleichterung der Verwaltungstätigkeit einheitliche Formulare gibt.

Änderungsantrag 61
Artikel 17 Absatz 2

2. Die Unterstützungsbehörde hilft dem 
Antragsteller beim Ausfüllen des Antrags 
auf Entschädigung und trägt soweit 
möglich dafür Sorge, dass etwaige 
benötigte Belege und Unterlagen beigefügt 
werden.

2. Die Unterstützungsbehörde hilft dem 
Antragsteller beim Ausfüllen des Antrags 
auf Entschädigung und trägt soweit 
möglich dafür Sorge, dass etwaige 
benötigte Belege und Unterlagen sowie 
erforderliche Berichte beigefügt werden.

Begründung

Bedarf keiner Begründung.
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Änderungsantrag 62
Artikel 17 Absatz 2 a (neu)

2 a. Die Unterstützungsbehörde sorgt für 
die notwendigen Übersetzungen und stellt 
dabei sicher, dass der Antrag auf 
Entschädigung und die beigefügten 
Berichte und Unterlagen in einer von der 
Empfängerbehörde akzeptierten Sprache 
vorgelegt werden.

Begründung

Etwaige notwendige Übersetzungen müssen dem Opfer von der Unterstützungsbehörde zur 
Verfügung gestellt werden.

Änderungsantrag 63
Artikel 17 Absatz 3

3. Die Unterstützungsbehörde nimmt keine 
Bewertung des Antrags vor. Sie kann den 
Antrag nur zurückweisen, wenn Grund zu 
der Annahme besteht, dass der Antrag 
nicht in gutem Glauben gestellt wurde.

3. Die Unterstützungsbehörde nimmt keine 
Bewertung des Antrags vor. Sie kann den 
Antrag nur schriftlich unter Angabe von 
Gründen zurückweisen, wenn Grund zu 
der Annahme besteht, dass der Antrag 
nicht in gutem Glauben gestellt wurde. 

Begründung

Die Ablehnung hat schriftlich zu erfolgen und ist zu begründen, damit sie gerichtlich 
überprüft werden kann.

Änderungsantrag 64
Artikel 18 Absatz 1

Die Unterstützungsbehörde übermittelt den 
Antrag sowie etwaige Belege und 
Unterlagen auf direktem Wege der 
nachstehend als „Entscheidungsbehörde“ 
bezeichneten zuständigen Behörde des 
Mitgliedstaats, der über den Antrag zu 
entscheiden hat. 

Die Unterstützungsbehörde übermittelt den 
Antrag sowie etwaige Belege und 
Unterlagen mittels des einheitlichen 
Formulars für die Kommunikation 
zwischen den Behörden auf direktem 
Wege der nachstehend als 
„Entscheidungsbehörde“ bezeichneten 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, 
der über den Antrag zu entscheiden hat. 

Begründung

Die Kommunikation zwischen den Unterstützungs- und Entscheidungsbehörden muss unter 
Verwendung eines einheitlichen Formulars erfolgen, weil dies offensichtliche administrative 
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Vorteile und Rechtssicherheit bietet.

Änderungsantrag 65
Artikel 18 Satz 2

Gleichzeitig stellt die 
Unterstützungsbehörde der 
Entscheidungsbehörde folgende 
Informationen zur Verfügung:

Gleichzeitig stellt die 
Unterstützungsbehörde der 
Entscheidungsbehörde mittels des 
einheitlichen Formulars für die 
Kommunikation folgende Informationen 
zur Verfügung:

Begründung

Siehe die Begründung zum vorhergehenden Änderungsantrag.

Änderungsantrag 66
Artikel 18 Buchstabe b

b) Liste der beigefügten Belege und 
Unterlagen;

b) Liste der beigefügten Belege und 
Unterlagen sowie erforderlichenfalls ihre 
Übersetzungen;

Begründung

Siehe die Begründung zum Änderungsantrag 61 und Artikel 17 Absatz 2 a (neu).

Änderungsantrag 67
Artikel 18 Buchstabe d

d) gegebenenfalls Angabe der Sprache, in 
der das Antragsformular ausgefüllt wurde.

d) gegebenenfalls Angabe der Sprache, in 
der das einheitliche Formular für die 
Antragstellung ausgefüllt wurde.

Begründung

Hierdurch wird der Text klarer. Siehe die Begründung zu Änderungsantrag 59 betreffend 
Artikel 17 Absatz 1.

Änderungsantrag 68
Artikel 19 Satz 1

Nach Eingang eines gemäß Artikel 18 
übermittelten Antrags liefert die 
Entscheidungsbehörde der 
Unterstützungsbehörde so bald wie 
möglich auf direktem Wege folgende 
Informationen:

Nach Eingang eines gemäß Artikel 18 
übermittelten Antrags liefert die 
Entscheidungsbehörde der 
Unterstützungsbehörde mittels des 
einheitlichen Formulars für die 
Kommunikation zwischen den Behörden 
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so bald wie möglich auf direktem Wege 
folgende Informationen:

Begründung

Siehe Änderungsantrag 63.

Änderungsantrag 69
Artikel 20

Die Unterstützungsbehörde hilft dem 
Antragsteller, etwaigen Ersuchen der 
Entscheidungsbehörde um 
Zusatzinformationen nachzukommen, und 
leitet diese Informationen anschließend, 
gegebenenfalls mit einer Liste der 
übermittelten Unterlagen, so bald wie 
möglich auf direktem Wege an die 
Entscheidungsbehörde weiter. 

Die Unterstützungsbehörde hilft dem 
Antragsteller, etwaigen Ersuchen der 
Entscheidungsbehörde um 
Zusatzinformationen nachzukommen, und 
leitet diese Informationen anschließend, 
gegebenenfalls mit einer Liste der 
übermittelten Unterlagen, auf direktem 
Wege an die Entscheidungsbehörde weiter. 

Begründung

Die Übermittlung hat unverzüglich zu erfolgen.

Änderungsantrag 70
Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b

b) der Antragsteller entsprechend den 
Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaats 
mittels einer Telefon- oder Videokonferenz 
direkt von der Entscheidungsbehörde 
angehört wird.

b) der Antragsteller entsprechend den 
Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaats 
mittels einer Telefon- oder Videokonferenz 
oder eines anderen gleichwertigen 
Kommunikationsmittels direkt von der 
Entscheidungsbehörde angehört wird.

Begründung

Der Einsatz der modernen Kommunikationstechnologie bietet heutzutage Möglichkeiten der 
Kommunikation über das Telefon und die Videokonferenz hinaus, die berücksichtigt werden 
müssen. Auch müssen künftig andere Kommunikationsmittel vorgesehen werden, die die 
rasante technologische Revolution von heute möglich machen wird. 

Änderungsantrag 71
Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b

b) der vollständige Wortlaut von 
Entscheidungen der 
Entscheidungsbehörde, für die die 
Sprachenregelung nach den 

entfällt
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Rechtsvorschriften des betreffenden 
Mitgliedstaats gilt;

Begründung

Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass der Text der 
Entscheidung vom Opfer verstanden wird. Die Verantwortung für die Übersetzung der 
Dokumente muss sowohl von der Unterstützungsbehörde als auch von der Entscheidungs-
behörde getragen werden.

Änderungsantrag 72
Artikel 24 Absatz 1 a (neu)

1 a. Die Kommission erstellt in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
das einheitliche Formular für die 
Beantragung einer Entschädigung nach 
Artikel … Absatz … und das einheitliche 
Formular für die Kommunikation 
zwischen den Behörden nach Artikel … 
Absatz ….
Die Kommission übersetzt besagte 
Formulare in alle Amtssprachen der 
Europäischen Gemeinschaft. 

Begründung

Einheitliche Formulare müssen von der Kommission in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten erstellt werden.

Änderungsantrag 73
Artikel 24 Absatz 2

2. Die Kommission erstellt in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
im Rahmen des durch die Entscheidung 
2001/470/EG eingerichteten Europäischen 
Justiziellen Netzes für Zivil- und 
Handelssachen ein Handbuch mit den von 
den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 
bereitgestellten Informationen und 
veröffentlicht dieses Handbuch im Internet. 
Die Kommission sorgt für die 
erforderlichen Übersetzungen des 
Handbuchs.

2. Die Kommission erstellt in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
im Rahmen des durch die Entscheidung 
2001/470/EG eingerichteten Europäischen 
Justiziellen Netzes für Zivil- und 
Handelssachen ein Handbuch mit den von 
den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 
bereitgestellten Informationen und 
veröffentlicht dieses Handbuch im Internet. 
Die Kommission sorgt für die 
erforderlichen Übersetzungen des 
Handbuchs in alle Amtssprachen der 
Europäischen Gemeinschaft. 
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Begründung

Das Handbuch muss in alle Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft übersetzt werden.

Änderungsantrag 74
Artikel 25 Satz 1 Buchstabe b

b) Förderung einer engen Zusammenarbeit 
und des Informationsaustauschs zwischen 
den Unterstützungs- und den 
Entscheidungsbehörden der 
Mitgliedstaaten und

b) Ausbau, Unterstützung, Förderung und 
Verbesserung einer engen 
Zusammenarbeit und des 
Informationsaustauschs zwischen den 
Unterstützungs- und den 
Entscheidungsbehörden der 
Mitgliedstaaten und

Begründung

Hierdurch werden die Aufgaben der Kontaktstellen erweitert und detaillierter beschrieben.

Änderungsantrag 75
Artikel 27 Absatz 4

4. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission den Wortlaut der wichtigsten 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die 
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden 
Gebiet erlassen.

4. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission den Wortlaut der 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die 
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden 
Gebiet erlassen.

Begründung

Die Mitgliedstaaten müssen der Kommission alle Rechtsvorschriften, die sie erlassen, 
mitteilen, nicht nur die „wichtigsten“.
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BEGRÜNDUNG

I. EINLEITUNG

Der Schwerpunkt des Strafrechts der meisten Staaten der Welt und somit der Europäischen 
Union liegt weiterhin auf der Definition der Arten von Vergehen als derjenigen 
Verhaltensweisen, die als unvereinbar mit den Normen und Grundprinzipien des 
Rechtsstaates erachtet werden, weshalb ein Staat auf die als Straftaten angesehenen 
Verhaltensweisen und Handlungen mit der Verhängung der dem verursachten Schaden 
entsprechenden Strafen gegen den Täter reagiert, auch um die Täter von der Wiederholung 
der strafbaren Handlungen und andere von ähnlichen Verhaltensweisen abzuschrecken.

Somit lässt sich behaupten, dass sich das heutige Strafrechtssystem im Wesentlichen darauf 
beschränkt, das Recht in diesem Bereich als eine Beziehung zwischen dem Staat und dem 
Täter anzuwenden, wobei sich seine Aufmerksamkeit schwerpunktmäßig auf dessen 
Bestrafung und erst in jüngster Zeit auf Maßnahmen richtet, die mit dem Ziel der 
gesellschaftlichen Rehabilitierung und Wiedereingliederung des Verurteilten getroffen 
werden.

II. DAS OPFER DER STRAFTAT. UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN AUF 
NATIONALER UND INTERNATIONALER EBENE

a) Allgemeine Überlegungen

Paradoxerweise genießt das Opfer der Straftat in diesem Rechts- und Strafrechtssystem nicht 
die gebührende Beachtung, sondern bleibt oft ohne angemessenen Schutz und eine 
angemessene Entschädigung.

Daher haben sich in den letzten Jahrzehnten Kriminologen und maßgebliche Gestalter der 
Strafrechtspolitik besonders der Stellung des Opfers der Straftat im Rahmen der Straftat und 
dem Schutz seiner Interessen gewidmet.

In jüngsten Opferstudien wurden die psychische und materielle Angstsituation, in der sich das 
Opfer befindet, nachdem es der Straftat anheim gefallen ist, sowie die Schwierigkeiten 
herausgestellt, mit denen das Opfer selbst zu kämpfen hat. Diese Studien bekräftigen 
glaubwürdig die These, dass die Unterstützung des Opfers eine ständige Sorge der 
Strafrechtspolitik sein muss.

Diese Unterstützung des Opfers müsste zwei Arten von Maßnahmen beinhalten, die sich 
gegenseitig ergänzen: zum einen die materielle, psychologische, gesundheitliche und soziale 
Hilfe und zum anderen die Behebung der materiellen wie auch immateriellen Schäden, die 
dem Opfer oder den von ihm abhängigen Personen entstanden sind.

Die Entschädigung des Opfers muss nicht nur gewährleistet werden, um den erlittenen 
Schaden und das Leid so weit wie möglich zu mildern, sondern auch um den durch die 
Straftat entstandenen sozialen Konflikt zu schlichten und die Anwendung einer vernünftigen 
und angemessenen Strafrechtspolitik zu erleichtern.

In erster Linie müsste die Behebung oder Entschädigung durch ein Urteil eines Zivilgerichts 
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oder in manchen Ländern eines Strafgerichts oder infolge einer zwischen dem Opfer und dem 
Täter erzielten gerichtlichen oder außergerichtlichen Einigung vom Täter als dem für den 
Schaden unmittelbar Verantwortlichen geleistet werden. Während jedoch theoretisch das 
Opfer oder die Unterhaltsberechtigten auf diese Weise Genugtuung erlangen können, kommt 
in der Praxis eine vollständige Entschädigung seitens des Täters selten zustande, sei es weil 
dieser nicht ermittelt wurde, sei es weil er untergetaucht oder insolvent ist.

b) Maßnahmen auf nationaler Ebene

Aufgrund vorstehender Überlegungen mussten viele Staaten ab den 60er-Jahren zwangsläufig 
Rechtsetzungsmaßnahmen treffen, um durch Schaffung öffentlicher Fonds für Fälle (die 
meisten), in denen es nicht möglich ist, das Opfer anders zu entschädigen, gestützt auf die 
Grundsätze der Solidarität und der sozialen Gerechtigkeit Entschädigungssysteme für die 
Opfer von Straftaten zu schaffen.

So wurden 1965 die ersten Rechtsvorschriften für den Opferschutz von den Vereinigten 
Staaten und Kanada in die Wege geleitet, die je zwei Gesetze verabschiedeten, um die Opfer 
von Straftaten zu schützen. Ihrem Beispiel folgten in Europa Finnland (1973), Irland (1974), 
die Niederlande (1975), Norwegen (1976), Frankreich (1977), Luxemburg (1984), Belgien 
(1985) und Deutschland (1976), wo das Gesetz 1983 und 1987 geändert wurde, sowie 
Spanien (1995). Einige Staaten wiederum wie Italien (1980), Frankreich (1986) oder Spanien 
(1992) haben Gesetze mit besonderer Beachtung der Opfer terroristischer Anschläge 
verabschiedet, nachdem diese Art von Straftaten, die die wesentlichen Grundlagen und Werte 
der Zivilisation und der Menschheit angreifen, diese Staaten mit anhaltender Brutalität 
heimgesucht haben.

c) Maßnahmen auf internationaler Ebene

Außerhalb der Europäischen Union sind folgende Rechtsinstrumente hervorzuheben:

1) Das Europäische Übereinkommen Nr. 116 des Europarats vom 24. November 1983 über 
die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten, das zwar in Europa ein obligatorischer 
Bezugspunkt ist, aber von mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch nicht 
ratifiziert worden ist.

Das Europäische Übereinkommen trat am 1. Februar 1988 in Kraft, selbstverständlich für die 
Staaten, die es ratifiziert haben.

Dieses Übereinkommen verpflichtet die Unterzeichner, in ihren Rechtsvorschriften oder in 
ihrer Verwaltungspraxis ein Ausgleichssystem vorzusehen, um mit öffentlichen Mitteln die 
Opfer vorsätzlicher Gewalttaten zu entschädigen, die schwere Schädigungen oder sogar den 
Tod des Opfers der Straftat zur Folge hatten.

In dem Europäischen Übereinkommen werden diejenigen Elemente aufgezählt, aus denen der 
Schaden besteht, der auf jeden Fall entschädigt werden muss, beispielsweise: durch die 
Verletzungen verursachter Verdienstausfall, Heilbehandlungs- und Krankenhauskosten, 
Bestattungskosten sowie bei Unterhaltsberechtigten Ausfall von Unterhalt.

Das Übereinkommen stützt sich auf den Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit, der von jedem 
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Staat verlange, nicht nur seine eigenen Staatsbürger zu entschädigen, sondern gleichermaßen 
auch andere Opfer der in seinem Hoheitsgebiet begangenen Gewalttaten wie 
Wanderarbeitnehmer, Touristen, Studierende usw.

2) Die Empfehlungen des Europarates Nr. 11 von 1985 und Nr. 21 von 1987 zur Stellung des 
Opfers im Strafrecht und Strafverfahrensrecht.

3) Die Erklärung der Vereinten Nationen über Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung 
von Verbrechensopfern und Opfern von Machtmissbrauch, die am 29. November 1985 mit 
der Resolution 40/34 der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde.

III. DIE POLITIK DER EUROPÄISCHEN UNION IN BEZUG AUF OPFER VON 
STRAFTATEN

Die Europäische Union hat die Schaffung eines Binnenmarktes vorgesehen, was wiederum 
die Schaffung eines Raums ohne Binnengrenzen mit sich bringt, in dem gemäß Artikel 14 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft der freie Verkehr von Waren, 
Personen, Dienstleistungen und Kapital innerhalb des Hoheitsgebiets der Staaten der Union 
gewährleistet sein muss.

Ferner hat sich die Europäische Union mit dem In-Kraft-Treten des Vertrags von Amsterdam 
als eines ihrer vorrangigen Ziele vorgenommen, die Union als Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zu erhalten und auszubauen, in dem die Freizügigkeit gewährleistet 
ist, von deren Randerscheinungen eine der offenkundigsten der Schutz der Opfer von 
Straftaten ist.

Der Unionsbürger kann sein Recht auf Freizügigkeit nicht wahrnehmen, wenn die Union nicht 
die erforderlichen Maßnahmen trifft, die ihn unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit 
schützen, wenn er Opfer einer in irgendeinem Teil des Unionsgebiets begangenen Straftat ist, 
und ihn für die erlittenen Verluste entschädigen. 

Daher wurde in dem vom JI-Rat angenommenen Wiener Aktionsplan des Rates und der 
Kommission vom 3. Dezember 1998 gefordert, die Frage der Opferbetreuung und die 
Möglichkeit, Maßnahmen auf der Unionsebene zu treffen, zu behandeln.

Danach forderte der Europäische Rat in den Schlussfolgerungen seiner Tagung von Tampere 
vom 15./16. Oktober 1999 die Ausarbeitung von Mindeststandards für den Schutz der Opfer 
von Verbrechen, insbesondere hinsichtlich deren Zugang zum Recht und ihrer 
Schadenersatzansprüche.

Um diesen Anweisungen gerecht zu werden, legte die Kommission am 14 Juli 1999 eine 
„Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament sowie den Wirtschafts- 
und Sozialausschuss: ‚Opfer von Straftaten in der Europäischen Union – Überlegungen zu 
Grundsätzen und Maßnahmen'“1 vor. Der Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der 
Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten nahm hierzu am 25. April 2000 den Bericht Patsy 
Sörensen (A5-0126/2000) an, und am 25. April 2000 und am 15. Juni 2000 nahm das 

1 KOM(1999) 349 endg.
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Europäische Parlament seine entsprechende Entschließung2 an.

Danach nahm der Rat den Rahmenbeschluss 2001/220/JI vom 15. März 2001 über die 
Stellung von Opfern im Strafverfahren3 an, um dafür zu sorgen, dass die Person, die in 
irgendeinem Teil des Unionsgebiets Opfer gewesen ist, im Rahmen des Strafverfahrens eine 
aktive Rolle spielt und dass sie ihrerseits dort eine Entscheidung erwirken kann, mit der der 
Täter verurteilt wird, eine Entschädigung zu leisten; dies erfolgte nach dem Bericht von 
Carmen Cerdeira Morterero (A5-0355/2000) und der entsprechenden Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 12. Dezember 20004.

Ebenfalls mit Blick auf die Erfüllung der politischen Aufträge von Tampere legte die 
Kommission am 28. September 2001 ein Grünbuch „Entschädigung für Opfer von 
Straftaten“5 vor, um in diesem Bereich eine umfassende Konsultation einzuleiten, die sich an 
die öffentlichen Verwaltungen und die Gesellschaft insgesamt richtet. Ich hatte die Ehre, als 
Berichterstatterin für die Ausarbeitung des zugehörigen Berichts benannt zu werden, der am 
13. September 2002 angenommen wurde (A5-0309/2002).

IV. DER VORSCHLAG FÜR EINE RICHTLINIE DES RATES ZUR 
ENTSCHÄDIGUNG FÜR OPFER VON STRAFTATEN. BEWERTUNG

Derzeit verfügen 13 Mitgliedstaaten der Europäischen Union über staatliche Systeme der 
Entschädigung für Opfer von Straftaten für die erlittenen Verletzungen.

Allerdings gibt es europäische Staaten, die noch keine speziellen Rechtsvorschriften hierfür 
besitzen, andererseits bestehen zwischen den Mitgliedstaaten, die sie eingerichtet haben, 
riesige Unterschiede, so dass die Möglichkeit, eine Entschädigung zu erlangen, und deren 
Höhe vom Wohnort bzw. von dem Ort, an dem die Straftat begangen wurde, abhängt. Bei 
dieser Sachlage kann es dazu kommen, dass zwei Personen, die in verschiedenen 
Mitgliedstaaten unter identischen Umständen Opfer einer Straftat werden, als Entschädigung 
für ähnliche Schädigungen völlig unterschiedliche Entschädigungsbeträge bzw. überhaupt 
keine Entschädigung erhalten.

Ihre Berichterstatterin ist der Überzeugung, dass diese Situation im Rahmen der Europäischen 
Union nicht hingenommen werden kann, da sie ungerechte, willkürliche Wirkungen auf die 
Opfer von Straftaten hat, die mit dem Ziel, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts für alle zu schaffen, nicht vereinbar sind, denn derzeit hängt die Entschädigung, die 
Opfer von Straftaten erhalten können, von dem Mitgliedstaat ab, in dessen Gebiet die Straftat 
begangen wurde, wobei deren Recht in diesem Bereich tiefgreifende Unterschiede aufweist.

Deshalb kommt Ihre Berichterstatterin nicht umhin, nach einer ersten allgemeinen 
Einschätzung den Richtlinienvorschlag der Kommission zu begrüßen und positiv zu bewerten, 
dessen Ziel es ist, die ungerechte Wirkung, die sich aus den in den Mitgliedstaaten heute 
geltenden, sehr unterschiedlichen Entschädigungsniveaus ergeben kann, zu beschränken und 
sicherzustellen, dass alle EU-Bürger und alle Personen, die sich rechtmäßig in der EU 

2 ABl. C 67 vom 1.3.2001, S. 304.
3 ABl. L 82 vom 22.3.2001, S. 1.
4 ABl. C 232 vom 17.8.2001, S. 36.
5 KOM(2001) 536.
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aufhalten, eine angemessene Entschädigung für die Schäden erhalten, die sie erlitten haben, 
wenn sie Opfer einer Straftat irgendwo in der EU geworden sind.

Allerdings hält es Ihre Berichterstatterin für angemessen, dem Ausschuss für die Freiheiten 
und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten 59 Änderungsanträge zur Prüfung 
mit dem Ziel vorzulegen, dazu beizutragen, den endgültigen Text an die tatsächlichen 
Bedürfnisse der europäischen Bürger und rechtmäßig in der EU aufhältigen Personen, die 
Opfer einer Straftat in der EU geworden sind, anzupassen.


